
Alkohol auf Studienfahrten
Beitrag von „Kapa“ vom 18. September 2025 01:00

Brandenburg sieht das zum Glück einfach:

Schulleitung unterschreibt, Schulleitung haftet im Fall bzw das Land. Alkohol auf schulfahrten
ist auch bei volljährigen untersagt und nur in ganz bestimmten Fällen mit Genehmigung
möglich.

Find ich gut, denn meistens (nach meiner Erfahrung als jemand der leider schon zwei Fahrten
wegen übermäßigem Konsum abrechnen musste)….nimmt das durchaus Sphären an die nicht
planbar sind.
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